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Betriebsverlust der ESZW GmbH im Jahr 2013 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, 

gestern ist das Amtsblatt Nr. 10/2014 erschienen. In der darin enthaltenen Bekanntmachung 
Nr. 59 ist zu lesen, dass die ESZW GmbH im Jahr 2013 einen Fehlbetrag in Höhe von 
881.334,21 Euro „erwirtschaftet“ habe. Dieser Jahresabschluss sei bereits am 18.06.2014 
von der Gesellschafterversammlung festgestellt worden. 

Der Verlust der ESZW GmbH übersteigt den am 22.02.2013 mit dem Wirtschaftsplan für das 
Jahr 2013 (Drucksache 8/748) vom Kreistag beschlossenen und aus Betriebskosten-
zuschüssen der beiden Gesellschafter abzudeckenden Fehlbetrag um mehr als 165.000 
Euro. Noch in der Kreistagssitzung am 13.12.2013 wurde in Rahmen der Beratung des 
Wirtschaftsplanes 2014 (Drucksache 8/964) eine Hochrechnung für das Jahr 2013 vorge-
stellt, die von einer Erhöhung des geplanten Fehlbetrages um lediglich 30.000 Euro auf 
746.000 Euro ausging. Obwohl das Jahr 2013 zu diesem Zeitpunkt schon fast vorbei war, ist 
nun noch eine weitere Erhöhung des Fehlbetrages um ca. 135.300 Euro eingetreten. Dies ist 
völlig unverständlich. 

Gemäß § 26 Abs. 2 Kreisordnung NRW hat der Landrat den Kreistag „über alle wichtigen  
Angelegenheiten der Kreisverwaltung zu unterrichten“. Und gemäß § 113 Abs. 5 GemO 
NRW i.V.m. § 53 Abs. 1 KrO NRW haben die Vertreter des Kreistags in der Gesellschafter-
versammlung der ESZW GmbH den Kreistag „über alle Angelegenheiten von besonderer 
Bedeutung frühzeitig zu unterrichten.“ Die Gesellschafterversammlung tagte bereits vor der 
letzten Sitzung des Kreistags, so dass es möglich gewesen wäre, den Kreistag bereits in 
seiner konstituierenden Sitzung über diese drastische Erhöhung des Fehlbetrages der 
ESZW GmbH zu unterrichten. Dies ist bedauerlicherweise weder in der Kreistagssitzung 
noch anschließend auf anderem Wege geschehen. Sowohl der Landrat als auch die vom 
Kreistag gewählten Mitglieder der Gesellschafterversammlung haben daher ihre gesetzlich 
festgelegten Aufgaben nicht erfüllt. Unsere Fraktion wurde über das sehr ungünstige finan-
zielle Ergebnis 2013 der ESZW GmbH erst durch die sehr allgemeine Veröffentlichung im 
Amtsblatt in Kenntnis gesetzt. 

Unsere Fraktion fordert Sie daher auf, die bisher unterbliebene Unterrichtung des Kreistags 
unverzüglich und umfassend nachzuholen und dabei die Entwicklung der einzelnen 
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Positionen des Wirtschaftsplanes, die Verschuldung der ESZW zum 31.12.2013 sowie zum 
jetzigen Zeitpunkt und die Entwicklung der „Kapitalrücklage“ detailliert darzustellen. 

Außerdem wird unsere Fraktion für die nächste Kreistagssitzung einen Tagesordnungspunkt 
zur finanziellen Situation der ESZW beantragen, der aber die vorherige Information des 
Kreistags nicht überflüssig macht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Reinhard Loos 
Fraktionssprecher 


